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PPAs, kurz für Power Purchase Agree
ments, sind langfristige Verträge für 
den Kauf und Verkauf von Strom. Diese 
bilateralen Vereinbarungen zwischen 
Stromproduzenten und abnehmern 
können individuell gestaltet und spezi
ell auf bestimmte Projekte zugeschnit
ten werden. Bei entsprechender Ausge
staltung kann diese Form des 
Strombezugs Vorteile für alle Beteilig
ten bieten. 

Der Plan der Kommission, den europäi-
schen Strommarkt im Rahmen des Green 
Deals grüner, unabhängiger und weniger 
volatil zu gestalten, wurde Anfang 2023 
vorgestellt. Teil dieses Plans ist die Rene-
wable Energy Directive (RED III), durch 
die der Anteil an erneuerbaren Energien 
am Endverbrauch bis 2030 auf 42,5 % er-
höht werden soll. Während Nachhaltig-
keit und Klimawandel schon länger im 
Fokus standen, ist nach den enormen 
Preisschwankungen am Strommarkt 
auch die Preisstabilität verstärkt in den 
Blickpunkt der handelnden Akteure ge-
raten. Daher fördert die Kommission 
den Abschluss langfristiger Strombe-
zugsverträge, die Unternehmen eine di-
rekte Energieversorgung und dadurch 
stabilere Preise ermöglichen sollen – und 
genau hier kommen PPAs ins Spiel.

Physische PPAs / Virtuelle PPAs
PPAs können nach Endabnehmern oder 
Übertragungsart unterschieden werden. 
Als Endabnehmer kommen Industrie-

unternehmen (Corporate PPA) oder 
Energieversorgungsunternehmen bzw. 
Energiehändler (Utility PPA) in Be-
tracht. Hinsichtlich der Übertragungsart 
kann grob zwischen „physischen“ und 
„virtuellen“ PPAs unterschieden werden. 
Die Gruppe der physischen PPAs kann 
wiederum in „On-Site-PPAs“, „Off-Site-
PPAs“ und „Sleeved-PPAs“ unterteilt 
werden: Bei einem On-Site-PPA befin-
det sich die Erzeugungsanlage räumlich 
nah am Abnehmer, sodass der Strombe-
zug ohne Nutzung des öffentlichen Net-
zes erfolgt. Industriebetriebe nutzen die-
se Variante in der Praxis häufig für 
Photovoltaikanlagen-Contracting, um 
langfristig günstigen Strom beziehen zu 
können, ohne dabei selbst das Investiti-
ons- und Betriebsrisiko tragen zu müs-
sen. Bei Off-Site-PPAs wird der Strom 
über das öffentliche Stromnetz transfe-
riert, sodass das räumliche Naheverhält-
nis zwischen Abnehmer und Erzeuger 
nicht mehr zwingend notwendig ist. 
Diese Flexibilität ermöglicht es, die Er-
zeugungsanlage in einem geografisch 
optimalen Umfeld zu platzieren. Slee-
ved-PPAs sind im Wesentlichen Off-Si-
te-PPAs, wobei ein zwischengeschalteter 
Energiedienstleister verschiedene Pro-
zesse (Bilanzkreisführung, Grünstrom-
zertifikatvermarktung usw.) übernimmt. 
Allen Formen von PPAs ist gemeinsam, 
dass der erzeugte Strom an den Abneh-
mer geliefert wird.

Im Unterschied dazu erfolgt bei vir-
tuellen PPAs (auch „synthetische“ oder 
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Abschluss von vPPAs ist die EMIR-Ver-
ordnung zu beachten, aus der sich eben-
falls Meldepflichten oder - bei Erreichen 
bestimmter Schwellenwerte - Clearing-
pflichten ergeben können. Auch in Mi-
FID II sowie dem WAG und dem BWG 
finden sich Bestimmungen, die vPPAs 
betreffen, wobei Ausnahmebestimmun-
gen im Einzelfall Erleichterungen bieten 
können. 

Auch das für dieses Jahr erwartete 
Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) 
soll den Abschluss von PPAs vereinfa-
chen; mittels sogenannter virtueller 
Zählpunkte, die in der Praxis von der 
Mehrzahl der Netzbetreiber bereits zur 
Verfügung gestellt werden, soll es bei-
spielsweise möglich sein, einzelne Erzeu-
gungsanlagen einem PPA zuzuordnen, 
wodurch Betreiber diese separat ver-
markten können.

Der vom Verband europäischer 
Energiehändler herausgegebene EFET-
Rahmenvertrag kann sowohl auf PPAs 
als auch vPPAs angewendet werden. Die-
ser dreistufig aufgebaute Mustervertrag 
bietet Vorschläge für nahezu alle denk-
baren Szenarien, ist jedoch aufgrund sei-
ner Komplexität für kleinere Projekte 
eher ungeeignet. Zu beachten ist, dass die 
konkrete Ausgestaltung eines PPAs 
 Auswirkungen auf dessen bilanzielle 
 Behandlung (IFRS) haben kann.

Ausblick
Im Hinblick auf die Energiewende wird 
die Nachfrage nach grünem Strom in 

„financial“ PPAs) keine wirkliche oder 
bilanzielle Lieferung der Energie; diese 
wird bloß künstlich nachgeahmt. Der 
Anlagenbetreiber vermarktet den Strom 
am Spotmarkt, während der Strom-
käufer die Energie über einen frei ge-
wählten Energielieferanten ebenso zum 
Großhandelspreis bezieht. Die Strom-
preisfixierung im vPPA erfolgt durch 
Differenzzahlungen zwischen Anlagen-
betreiber und Stromkäufer. Zusätzlich 
zur primär angestrebten Preissicher-
heit bieten vPPAs auch im Bereich der 
Imagepflege Möglichkeiten, ein Unter-
nehmen durch den Bezug von Strom mit 
(grünem) Herkunftsnachweis positiv zu 
präsentieren. Neben Preissicherheit und 
Imagepflege können auch vPPAs zur 
Kalkulationssicherheit beitragen. Diese 
spielt vor allem bei der Finanzierung 
neuer Anlagen eine Rolle, da vPPAs für 
Banken eine Sicherungsfunktion dar-
stellen und sich daher positiv auf die Fi-
nanzierbarkeit (Bankability) auswirken 
können.

Rechtliche Rahmenbedingungen und 
Vertragsgestaltung
Der rechtliche Rahmen für PPAs kann 
sich direkt aus dem Gesetz, aus den je-
weils geltenden Marktregeln, den AGB 
der Verteilernetzbetreiber, den TOR-Re-
geln und aus europäischen Verordnun-
gen ergeben. So normiert beispielsweise 
die REMIT-Verordnung für den Ab-
schluss großer Verträge bestimmte Re-
gistrierungs- und Meldepflichten. Beim 

den kommenden Jahren steigen. Richtig 
ausgestaltet können PPAs zu einem we-
niger volatilen Strommarkt beitragen 
und dadurch das Preisrisiko - sowohl für 
den Stromproduzenten als auch für des-
sen Abnehmer - minimieren. Überdies 
erleichtern PPAs den Bezug von Strom 
mit Herkunftsnachweis und ermögli-
chen damit, selbstgesetzte Nachhaltig-
keitsziele zu erreichen. 
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